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RS OGH 1994/2/16 1Ob2/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1994

Norm

AHG §1 Ba

AHG §1 Cd10

PostG allg

PostG §9

Rechtssatz

Die Tätigkeit der Post ist grundsätzlich der Hoheitsverwaltung zuzurechnen. Das tri5t sowohl auf jene Bereiche des

Postwesens, in denen die Postbehörden mit Bescheid zu entscheiden berufen sind, als auch auf den Bereich des

Beförderungsvorbehalts zu.
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